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I.  Rechtsgut: Freiheit der Willensentschließung (= Freiheit, überhaupt einen Willen bilden zu können) und Freiheit der Willensbetätigung (= 
Freiheit, einen einmal gebildeten Willen auch in die Tat umsetzen zu können). 

 
II.  Objektiver Tatbestand des § 240 I StGB: 

1.  Nötigungsmittel: Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel. 
a) Gewalt: Mittel, mit dem auf den Willen oder das Verhalten eines Anderen durch Zufügung eines gegenwärtigen empfindlichen 

Übels eine Zwangswirkung ausgeübt wird. Unterscheidung zwischen zwei Gewaltformen: vis absoluta (willensausschließende 
Gewalt) und vis compulsiva (willensbeugende Gewalt).  

    Früher: „klassischer Gewaltbegriff“ des Reichsgerichts: notwendig hiernach 
aa)  eine körperliche Kraftentfaltung, durch die  
bb) eine körperliche Zwangswirkung beim Opfer eintritt  
cc)  um einen geleisteten oder erwarteten Widerstand zu überwinden.  

Heute: „Vergeistigter Gewaltbegriff“ = nach und nach wurde auf sämtliche der genannten Kriterien faktisch verzichtet. Erst 
durch BVerfGE 92, 1 wurde das Element der spezifisch körperlichen Zwangswirkung wieder „reaktiviert“. Gewalt liegt 
nunmehr vor, wenn aufgrund einer – wenn auch geringfügigen – körperlichen Kraftentfaltung körperlicher oder 
psychischer Zwang ausgeübt wird, der sich aber jedenfalls körperlich auswirken muss (z.B. in Form der Errichtung eines 
physischen Hindernisses). Nach BGH und BVerfG kommt auch bei Sitzblockaden eine Gewalteinwirkung in Betracht, wenn 
durch das erste haltende Fahrzeug weitere Fahrzeuge zum Anhalten gezwungen werden („Zweite-Reihe-Rechtsprechung“). 

b) Drohung: Das ausdrückliche oder konkludente Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt der Drohende einen 
Einfluss zu haben vorgibt. Abzugrenzen von der bloßen Warnung: Ankündigung eines Übels auf den der Warnende keinen 
Einfluss zu haben vorgibt. Str.: fehlende Ernstnahme durch das Opfer. 

c) Empfindliches Übel: Jede über bloße Unannehmlichkeiten hinausgehende Einbuße an Werten oder Zufügung von Nachteilen, 
sofern der drohende Verlust oder der zu befürchtende Nachteil geeignet ist, einen besonnenen Menschen zu dem mit der 
Drohung erstrebten Verhalten zu bestimmen. Die Drohung mit rechtlichen Schritten hingegen ist ein sozial adäquates Verhalten 
zur Klärung der Streitigkeit. 

2.  Nötigungsziel: Ein Handeln, Dulden oder Unterlassen des Genötigten (hier werden oft mehrere Varianten vorliegen; in der Klausur 
bietet es sich an, diese genauer zu benennen). 

3.  Nötigungserfolg: Da § 240 StGB ein Erfolgsdelikt ist, muss der Täter mit dem eingesetzten Nötigungsmittel das angestrebte 
Opferverhalten, das in einer „Handlung, Duldung oder Unterlassung“ bestehen kann, in kausaler und objektiv zurechenbarer Weise 
herbeigeführt haben. Str., welche Vorsatzanforderungen an dieses Tatbestandsmerkmal zu stellen sind. 

 
III.  Die Rechtswidrigkeit der Nötigung (Prüfung auf Rechtswidrigkeitsebene – str.) 

1.  Prüfung der allgemeinen Rechtfertigungsgründe (Notwehr etc.). 
2.  Verwerflichkeitsprüfung: Zweck-Mittel-Relation des § 240 II StGB 

–  Feststellung, ob jeweils der Zweck oder das Mittel rechtlich gebilligt oder missbilligt sind. Anschließende Abwägung, die bei 
Vorliegen eines rechtlich missbilligten Zwecks und/oder Mittels i.d.R. zur Verwerflichkeit führt.  

–  Nach der Rechtsprechung – insbesondere in den Blockadefällen – darf nur das unmittelbare Handlungsziel, nicht jedoch das vom 
Täter erstrebte Fernziel in die Beurteilung mit einbezogen werden (str.). 

 
IV. Spezialproblem: Drohung mit einem Unterlassen als strafbare Nötigung i.S.d. § 240 StGB (Abzugrenzen von der Drohung durch 

Unterlassen): 
1.  Allgemeine Pflichttheorie: Eine Drohung mit einem Unterlassen ist nur dann tatbestandsmäßig, wenn der Drohende rechtlich ver-

pflichtet ist, die entsprechende Handlung vorzunehmen. Die Rechtspflicht muss dabei nicht notwendigerweise aus einer 
Garantenpflicht resultieren. 

2.  Garantenpflichttheorie: Eine Drohung mit einem Unterlassen ist nur dann tatbestandsmäßig, wenn der Drohende als Garant 
verpflichtet ist, die entsprechende Handlung vorzunehmen. 

3.  Verwerflichkeitstheorie: Eine Drohung mit einem Unterlassen kann auch dann tatbestandsmäßig sein, wenn den Drohenden keine 
Handlungspflicht trifft. Entscheidend ist allein die Frage der Verwerflichkeit. 
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